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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die LH München beabsichtigt für einen Teilbereich des Grundstücks Flurstück Nr. 

199/1, Gemarkung Trudering die planungsrechtliche Grundlage zu schaffen, um eine 

Wege- und Straßenverbindung als übergeordnete West-Ost Verbindung aus dem be-

stehenden Gewerbegebiet Rappenweg nach Gronsdorf herzustellen. Durch das Bebau-

ungsplanverfahren (Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2187, Aufstellungsbeschluss 

vom 08.03.2023, Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09082) soll die planungsrechtliche 

Grundlage für die Ordnung, Sicherung und den geplanten Ausbau dieser Wege- und 

Straßenverbindung geschaffen werden. 

 

Im vorliegenden Gutachten werden: 

– die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 

BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (europäische 

Vogelarten gem. Art. 1 Vogelschutz-Richtlinie, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie) 

sowie der „Verantwortungsarten“1 nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, die durch 

das Vorhaben eintreten können, ermittelt und dargestellt. 

– ggf. die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verbo-

ten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft. 

 

 

1.2 Datengrundlagen 

Als Datengrundlagen wurden herangezogen: 

– Artenschutzkartierung (ASK) des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LFU 2024) 

– Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) der Stadt München (STMUGV 2004) 

– eigene Kartierungen aus dem Jahr 2024 (s. beiliegender Kartierbericht). 

 

 

 

 

1 
Hinweis zu den „Verantwortungsarten“: Diese Regelung wird erst mit Erlass einer neuen Bundesarten-

schutzverordnung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit mit Zustim-

mung des Bundesrates wirksam, da die Arten erst in einer Neufassung bestimmt werden müssen. Wann 

diese vorgelegt werden wird, ist derzeit nicht bekannt. 
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1.3 Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersuchung 

stützen sich auf die mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau 

und Verkehr vom 20.08.2018 eingeführten „Hinweise zur Aufstellung naturschutzfach-

licher Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung in der Straßenplanung 

(saP)“ mit Abfrage 09/2024. 

 

 

1.4 Kurzcharakteristik des Untersuchungsgebiets und sei-

ner Umgebung 

Das Untersuchungsgebiet liegt im Osten von München an der Stadtgrenze zur Ge-

meinde Haar im Stadtbezirk Trudering-Riem. Es umfasst einen Teilbereich des Flurstücks 

199/1 und ist etwa 800 m² groß (s. Abb. 1). 
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Abb. 1: Lage des Untersuchungsgebiets 

Quelle: WMS TopPlusOpen 

 

Das Untersuchungsgebiet liegt nördlich der Gleisanlage zwischen Trudering und Grons-

dorf und umfasst eine heterogene Fläche. Im Zentrum der Fläche befinden sich zwei 

Schuppen sowie zahlreiche Gerätschaften, das Gelände wird regelmäßig genutzt. Der 

Boden besteht überwiegend aus Rohbodenflächen, die sich durch eine geringe Vege-

tationsdeckung auszeichnen. An den Randbereichen des Geländes sind jedoch An-

sätze von Vegetation erkennbar, die typische Saumstrukturen aufweisen. 

Im südlichen Teil des Untersuchungsgebiets stehen vereinzelt jüngere Bäume, die eine 

natürliche Begrenzung zur angrenzenden Fläche bilden. Diese angrenzende Fläche 

stellt eine Ruderalfläche dar, die bereits von einer dichten Vegetation, hauptsächlich 

bestehend aus Stauden, überwachsen ist. 

 

Südlich des Untersuchungsgebiets, auf der gegenüberliegenden Seite der Gleisanlage 

und etwa 40 Meter entfernt, befindet sich ein amtlich kartiertes Biotop mit der 



saP „verlängerter Rappenweg“ Einleitung 

PAN Planungsbüro für angewandten Naturschutz GmbH 8 

Kennzeichnung M-0322. Dieses Biotop trägt den Titel „Brachfläche mit Weidengebüsch 

am Drosselweg“ und umfasst verschiedene naturnahe Vegetationstypen. Der Hauptbio-

toptyp besteht zu 60 % aus mesophilen Gebüschen, die für eine mäßig feuchte Stand-

ortsituation typisch sind und naturnahe Strukturen aufweisen. 

Darüber hinaus sind weitere Biotoptypen auf kleineren Teilflächen vertreten: 

– 15 % der Fläche bestehen aus sonstigen Flächenanteilen, 

– 10 % machen initiale Gebüsche und Gehölze aus, 

– 5 % der Fläche sind durch magere Altgrasbestände und Grünlandbrache geprägt. 

 

 

1.5 Kartierungsergebnisse 

Um Beeinträchtigungen geschützter Tierarten zu vermeiden, wurden 2024 Kartierungen 

von Habitatbäumen, Fledermäusen, Vögeln, Reptilien und Amphibien durchgeführt. Da-

bei wurden keine Habitatbäume erfasst, die für Vögel oder Fledermäuse zumindest 

mäßig oder gut geeignete potentielle Quartiere aufwiesen. Fledermäuse wurden nur in 

geringer Anzahl erfasst, ebenso Vogelarten. Amphibiennachweise, hier insbesondere 

Nachweise der in München verbreiteten und in der Umgebung des Untersuchungsge-

biets bereits in früheren Jahren nachgewiesenen Wechselkröte, gelangen nicht. Die 

detaillierten Kartierungsergebnisse sind dem beigefügten Kartierbericht zu entnehmen. 

 

 

 



saP „verlängerter Rappenweg“ Wirkungen des Vorhabens 

PAN Planungsbüro für angewandten Naturschutz GmbH 9 

2 Wirkungen des Vorhabens 

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren aufgeführt, die in der Regel Beeinträchtigungen 

und Störungen der europarechtlich besonders und streng geschützten Tierarten verursa-

chen können. 

 

 

2.1 Baubedingte Wirkfaktoren/ Wirkprozesse 

Während der Durchführung der Baumaßnahme kann es grundsätzlich zu folgenden 

baubedingten Auswirkungen kommen: 

– Vorübergehende Flächeninanspruchnahme: Durch vorübergehende Flächeninan-

spruchnahmen kann es sowohl zu Verlusten von Individuen geschützter Arten (ein-

schließlich der Entwicklungsstadien von Tieren und Pflanzen) als auch zum dauer-

haften oder vorübergehenden Verlust oder zu einer Beeinträchtigung von (Teil-)Ha-

bitaten oder (Teil-)Lebensräumen kommen. 

– Emissionen durch Baubetrieb (Lärm, Abgase und sonstige Schadstoffe, Staub, Er-

schütterungen) und optische Reize (Licht, Anwesenheit von Menschen): Baubedingte 

mittelbare Auswirkungen z. B. durch Lärm oder Schadstoffe wirken sich i. d. R. nicht 

nachhaltig aus, da diese nur vorübergehend und räumlich in denselben Lebensräu-

men auftreten, die auch durch die dauernd auftretenden betriebsbedingten Auswir-

kungen betroffen sind. Die baubedingten mittelbaren Auswirkungen können deshalb 

meist, mit Ausnahmen u. a. bei Arten, die besonders empfindlich gegenüber nur 

baubedingt auftretenden Wirkungen wie starke Erschütterungen, Staubentwicklung, 

Störung durch die Anwesenheit von Personen, unter den betriebsbedingten mittel-

baren Auswirkungen subsumiert werden. 

 

 

2.2 Anlagebedingte Wirkprozesse 

Folgende anlagebedingte Auswirkungen sind zu prüfen: 

– Dauerhafte Flächeninanspruchnahme: Durch Versiegelung und dauerhafte Über-

bauung ist der Verlust oder die Beeinträchtigung von (Teil-)Habitaten oder (Teil-)Le-

bensräumen von geschützten Tieren möglich. 

– Barrierewirkungen/Zerschneidung: Erhebliche zusätzliche Auswirkungen auf Funk-

tionsbeziehungen (Zerschneidungs- und Trenneffekte) von Tieren und Pflanzen sind 

aufgrund der geplanten Nutzung und der Art des Vorhabens nicht zu erwarten, da 

Lebensräume oder Wander-/Ausbreitungsachsen nicht signifikant zusätzlich zer-

schnitten werden. 
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2.3 Betriebsbedingte Auswirkungen 

Folgenden anlagebedingten Auswirkungen sind zu prüfen: 

– Lärm-, Licht-, Abgas- und sonstige Schadstoffemissionen: Mittelbare Auswirkungen 

sind im wesentlichen Lärmemissionen, Abgasemissionen sowie sonstige Schadstof-

femissionen. Im Vergleich zur Bestandssituation sind projektbedingt allenfalls lokal 

wirksame und nur geringfügige Zunahmen der Lärm-, Licht-, Abgas- und sonstigen 

Schadstoffemissionen zu erwarten, die keinesfalls geeignet sind, angrenzende Flä-

chen in einer Form zu entwerten, dass Lebensstätten aufgegeben werden oder sich 

gar der Erhaltungszustand relevanter Artvorkommen verschlechtert. 

– Kollisionsrisiko: Ein erhöhtes Kollisionsrisiko ist gegenüber der Bestandssituation auf-

grund der geplanten Nutzung und der Art des Vorhabens (Fahrradweg) möglich. 
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3 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der 

kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

3.1 Maßnahmen zur Vermeidung 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen der 

nach den hier einschlägigen Regelungen geschützten Tierarten zu vermeiden oder zu 

mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 

BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen: 

 

Maßnahme 1 V: Bauzeitliche Beschränkungen 

– Gehölzfällarbeiten bzw. Gehölzschnittmaßnahmen sowie Gebäudeabrisse erfolgen 

im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29. Februar außerhalb der Brutzeit von Vögeln 

und der Sommerquartierszeit von Fledermäusen (gemäß § 39(5) BNatSchG bzw. 

Art. 16(1) BayNatSchG), sowie ggf. nach Freigabe durch die zuständige Natur-

schutzbehörde. 

 

Maßnahme 2 V: Schutz der Wechselkröte 

– Vermeidung des Entstehens von Temporärgewässern, die als Laichgewässer genutzt 

werden können durch Anweisung der ausführenden Unternehmen während der Bau-

tätigkeiten. Dennoch entstandene Temporärgewässer werden nach Überprüfung 

und Ausschluss eines entsprechenden Amphibienbesatzes durch eine ökologische 

Baubegleitung umgehend verfüllt. 

– Kontrolle und Entfernung vorhandener Versteckmöglichkeiten, z. B. Bauschutt, Müll, 

Erdmieten usw., unter Aufsicht einer ökologischen Baubegleitung entsprechend dem 

Baufortschritt. 

– Versetzen von wider Erwarten aufgefundenen Individuen. 

 

Maßnahme 3 V: Schutz von an das Baufeld angrenzenden Baum-, Ge-

büsch- und Saumbeständen sowie von wertvollen Artvorkommen im 

Umfeld  

– Im Rahmen der Vorbereitung der Bauarbeiten sind an das Baufeld angrenzende 

Bäume, Gebüsche und Saumbereiche bei Bedarf entsprechend DIN 18920 zu 

schützen. 
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3.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen öko-

logischen Funktionalität (vorgezogene Ausgleichs-

maßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG) 

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-

Maßnahmen) sind im Rahmen des Vorhabens nicht erforderlich. 

 

 

 



saP „verlängerter Rappenweg“ Bestand und Betroffenheit der Arten 

PAN Planungsbüro für angewandten Naturschutz GmbH 13 

4 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Zur Festlegung des zu prüfenden Artenspektrums wurde die Arten-Datenbank des Bay-

erischen Landesamts für Umwelt (LFU 2024) hinsichtlich der Vorkommen in der Stadt 

München ausgewertet. Die in der Stadt und damit potenziell auch im Untersuchungsge-

biet auftretenden saP-relevanten Arten sind im Anhang aufgeführt. Nachfolgend wird 

für jede Artengruppe analysiert, ob ein Vorkommen der Arten anhand der vorhandenen 

Lebensraumstrukturen zu erwarten ist, ob Nachweise im Gebiet vorliegen und ob Be-

einträchtigungen der Arten möglich sind. 

 

 

4.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV 

der FFH-Richtlinie 

4.1.1 Pflanzenarten nach Anhang IV b) der FFH-Richtlinie 

Von den Pflanzenarten des Anhangs IV FFH-RL in Bayern können entsprechend der be-

kannten Verbreitung, sowie aufgrund fehlender geeigneter Wuchsorte, grundsätzlich 

alle Arten als im überplanten Gebiet nicht verbreitet/nicht vorkommend von einer wei-

teren Behandlung ausgeschlossen werden (Grundlage: (SCHÖNFELDER & BRESINSKY 

1990)). 

 

 

4.1.2 Tierarten nach Anhang IV a) der FFH-Richtlinie 

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs. 1 Nrn. 1 

bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 Abs. 1 BNatSchG unvermeidbare Beein-

trächtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Abs. 1 oder 

Abs. 3 BNatSchG zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, folgende 

Verbote: 

 

Schädigungsverbot von Lebensstätten:  

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem 

Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-

menhang erfüllt wird (§44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG). 
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Störungsverbot:  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-

rungs- und Wanderungszeiten.  

Ein Verbot liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Popula-

tion der betroffenen Arten verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 

 

Tötungs- und Verletzungsverbot:  

Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren sowie Beschädigung, Entnahme oder Zerstörung 

ihrer Entwicklungsformen bei Errichtung oder durch die Anlage des Vorhabens sowie durch 

die Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, 

– wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Ver-

letzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Be-

einträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen 

nicht vermieden werden kann (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG); 

– wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maß-

nahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungs-

formen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologi-

schen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang ge-

richtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind (§ 44 

Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 BNatSchG). 

 

Nahrungshabitate fallen grundsätzlich nicht unter das Schädigungs- und Störungsver-

bot. Soweit es sich jedoch um unverzichtbare Teilhabitate handelt (z. B. regelmäßig 

frequentierte, obligate Nahrungs- bzw. Jagdhabitate in unmittelbarer Nähe von Repro-

duktionsstätten) und ein Ausweichen nicht möglich ist, können die Verbotstatbestände 

des § 44 Abs. 1, Nrn. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt sein. Nahrungs- und 

Jagdhabitate, die hingegen nur unregelmäßig oder fakultativ genutzt werden und daher 

nicht von existenzieller Bedeutung für die Art bzw. die Individuen sind, fallen nicht unter 

die Schutzvorschriften. 

 

4.1.2.1 Fledermäuse 

Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Fledermausarten des 

Anhang IV FFH-RL 

Nach Auswertung der Verbreitungskarten und der Daten des Bayerischen Landesamtes 

für Umwelt (LFU 2024) ist von den Säugetieren des Anhangs IV FFH-Richtlinie im Unter-

suchungsgebiet unter Berücksichtigung der bekannten Verbreitung der Arten und der 

Ausstattung der vorhandenen Lebensräume nur ein Vorkommen mehrerer Fledermaus-

arten möglich. Für sehr wenige Fledermausarten liegen Nachweise aus dem 
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Abb. 2: Revierzentren der Vogelarten mit Brutstatus im Untersu-

chungsgebiet 

 

Betroffenheit der ubiquitären Vogelarten 

Von den nachgewiesenen Arten sind sechs häufigere (ubiquitäre) Vogelarten, die im 

Naturraum weit verbreitet sind und die eine geringe Wirkungsempfindlichkeit gegen-

über einzelnen Eingriffsprojekten aufweisen.  

Die sechs ubiquitären Arten haben in der Regel keine spezifischen Lebensraumansprü-

che. Die lokalen Populationen der Arten sind aufgrund ihrer Häufigkeit schwer abgrenz-

bar. Hilfsweise kann die naturräumliche Untereinheit oder der Landkreis als Abgren-

zung der lokalen Population herangezogen werden. Der Erhaltungszustand dieser lo-

kalen Populationen ist sehr gut. Bei der Verletzung/ Tötung einzelner Tiere und bei der 

Beschädigung/ Zerstörung einzelner Fortpflanzungs- und Ruhestätten dieser Arten 

bleibt die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten trotzdem im räum-

lichen Zusammenhang gewahrt, da im Umfeld geeignete Lebensräume für diese Arten 
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5 Gutachterliches Fazit 

Auf Basis der Kartierungen und weiterer Datenauswertungen wurden diejenigen der 

europäisch geschützten Arten herausgefiltert und auf eine mögliche Betroffenheit durch 

das Vorhaben „Verlängerter Rappenweg“ geprüft, die tatsächlich im Untersuchungsge-

biet vorkommen oder von denen ein Vorkommen im Untersuchungsraum sehr wahr-

scheinlich ist und eine vorhabensspezifische Betroffenheit nicht von vornherein ausge-

schlossen werden kann („worst-case-Betrachtung“). 

 

Die Prüfung ergab, dass eine Betroffenheit der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten 

(alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), bei Durchfüh-

rung der genannten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen mit hinreichender Si-

cherheit ausgeschlossen werden kann. Es sind somit durch das Vorhaben keine Ver-

stöße gegen die Regelungen des § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG abseh-

bar. 
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7 Anhang 

Tabellen zur Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums 

 

V:  Wirkraum des Vorhabens liegt 

X = innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern oder keine Anga-

ben zur Verbreitung der Art in Bayern vorhanden (k. A.) 

0 = außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern 

 

L:  Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens  

X = vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art voraussichtlich erfüllt oder keine 

Angaben möglich (k. A.) 

0 = nicht vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art mit Sicherheit nicht erfüllt 

 

E:  Wirkungsempfindlichkeit der Art  

X = gegeben, oder nicht auszuschließen, dass Verbotstatbestände ausgelöst werden kön-

nen 

0 = projektspezifisch so gering, dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen 

werden kann, dass keine Verbotstatbestände ausgelöst werden können (i.d.R. weit-

verbreitete, ungefährdete Arten) 

 

NW: Art im Wirkraum durch Bestandserfassung nachgewiesen 

PO: potenzielles Vorkommen: Vorkommen im Untersuchungsgebiet möglich, d. h. ein Vorkom-

men ist nicht sicher auszuschließen und aufgrund der Lebensraumausstattung des Gebietes 

und der Verbreitung der Art in Bayern nicht unwahrscheinlich 

X = ja 

0 = nein (bei NW: trotz Kartierung nicht nachgewiesen) 

 

RLB: Rote Liste Bayern:  

 für Säugetiere (RUDOLPH et al. 2017), Libellen (WINTERHOLLER et al. 2017), Brutvögel 

(RUDOLPH et al. 2016), Tagfalter (VOITH et al. 2016), Kriechtiere, Lurche, Fische, Kä-

fer, Nachtfalter, Schnecken und Muscheln (LFU 2003a): für Gefäßpflanzen (LFU 

2003b):  

 

RLD: Rote Liste Deutschland (Kategorien wie RLB für Tiere): 

 für Brutvögel (GRÜNEBERG et al. 2015), Wirbeltiere (HAUPT et al. 2009), wirbellose 

Tiere (BINOT-HAFKE et al. 2011, GRUTTKE et al. 2016), Gefäßpflanzen (LUDWIG & 

SCHNITTLER 1996) 

 

0 ausgestorben oder verschollen  

1 vom Aussterben bedroht  

2 stark gefährdet  

3 gefährdet  

G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt  

R extrem seltene Art mit geographischer Restriktion  

V Arten der Vorwarnliste  

D Daten defizitär 

sg: streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG  














